
Ebergötzen BPL 34 - "Herzberger 
Straße - Nord" , 
Ortsteil Ebergötzen

2024 Maßnahmen auf den Eingriffsgrundstücken:
Entwickeln einer extensiven Obstbaumwiese (Fläche ca. 1000 m²),  umgesetzt
Anlegen eines zweireihigen Feldgehölzes (Fläche ca. 179 m²), umgesetzt
Pflanzen eines Laubbaumes pro 10 errichteten Stellplätzen, umgesetzt

BPL 15 - "Sandtal" , 
Ortsteil Ebergötzen 

2013 Externe Kompensationsmaßnahmen
Gemarkung Ebergötzen, Flur 13, Flurstück 39
M1: Ergänzung der bestehenden Streuobstwiese durch mindestens 20 Bäume, umgesetzt
Gemarkung Ebergötzen, Flur 13, Flurstück 56_2
M2: Anlage einer Streuobstwiese auf 0,956 ha, Entfernen standortfremder Gehölze, nicht umgesetzt
M3: Erhalt und Pflege einer Streuobstwiese
Gemarkung Ebergötzen, Flur 17, Flurstück 11, umgesetzt
Öffentliche Verkehrsflächen
Anpflanzen von 10 Bergahorn-Bäumen im Straßenraum der Schäfergasse, Anpflanzen von insgesamt mind. 45 
Straßenbäumen 
Maßnahmen innerhalb der Eingriffsgrundstücke
K1: Anpflanzen von mind. 29 Obstbäumen und 58 Sträuchern,(Flurstücke 140, 164), noch keine Bebauung
K2: Pflanzen von mind. 5 Obstbäumen (Teilfläche Nordost Flurstück 208, 233), bzw. mind. 3 Obstbäumen (Teilfläche 
Südwesten Flurstück 232), Bebauung noch nicht abgeschlossen

BPL 27 - "An der 
Neustadt"inkl.1-
3.Änderung, Ortsteil 
Ebergötzen

1996 Maßnahmen außerhalb der Eingriffsgrundstücke
Gestaltung der Uferzone des Teiches als 1,5-2 m breite Sumpfzone mit standortgerechter Bepflanzung, (Gemarkung 
Ebergötzen, Flur 10, Flurstück 134_38, 134_39), nicht umgesetzt
Öffentliche Grünflächen
Anpflanzen eines großkronigen Laubbaumes (Gemarkung Ebergötzen, Flur 10, Flurstück 134_21), nicht umgesetzt
Straßenverkehrsflächen
Anpflanzen von großkronigen Laubbäumen, nicht umgesetzt

BPL 26 - "Unter der 
Struthbreite" inkl.1.-
5.Änderung, Ortsteil 
Holzerode

1999 Öffentliche Verkehrsflächen
Bepflanzung der Grünflächen mit großkronigen Laubbäumen, umgesetzt
Ortstermin: umgesetzt Ext.Flächen Gemarkung Holzerode, Flur 10, Flurstück 147 und Flur 9, Flurstück 81

Umsetzungsstand von Kompensationsmaßnahmen mit Markierung offensichtlich bislang nicht umgesetzter Kompensationsmaßnahmen in kommunaler 
Zuständigkeit außerhalb der Eingriffsgrundstücke gemäß §135a und §4c  BauGB


